
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/30 Ra 2017/04/0128
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.2019

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §1 Abs6

Rechtssatz

Die den Vereinsmitgliedern erö nete Möglichkeit, Leistungen billiger als bei Inanspruchnahme einschlägiger

Gewerbebetriebe zu erhalten, indiziert einen diesen zu ießenden vermögenswerten Vorteil (vgl. zuletzt VwGH Ra

2017/04/0088, mwN; siehe auch schon VwGH 5.11.1991, 91/04/0108; 19.6.1990, 90/04/0036).
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